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Verbandsversammlung 
öffentliche Sitzung 
 
Datum: 10.01.2017 
 

 

 
Tagesordnungspunkt: 4   Vorlagennummer:  VV/4 
 

Verbandsverwaltung / Festlegung der Geschäftsstelle / 
Geschäftsführung 
 
 
 
 
Verfasser:  Michael Stierle  

 
 

Helmut Riegger  
Landrat 

 
Anlage(n): - 
 

Antrag: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.  
 

Begründung:  
 
Verbandsverwaltung 
Nach § 9 Abs. 1 Verbandssatzung bedient sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner 
Aufgaben geeigneter Bediensteter des Landkreises. Näheres ist in einer Vereinbarung 
zwischen dem Zweckverband und dem Landkreis zu regeln. 
 
Es ist vorgesehen, dass die Mitarbeiter des Projektbüros Hermann-Hesse-Bahn ihre 
Aufgaben zukünftig im Namen des Zweckverbandes wahrnehmen. Darüber hinaus 
werden derzeit organisatorische Maßnahmen zur Erfüllung administrativer Aufgaben 
in den Querschnittsabteilungen des Landratsamtes vorbereitet. 
 
Ein zwischen Landkreis und Verbandsverwaltung abgestimmter Entwurf einer 
Vereinbarung wird der Verbandsversammlung in der zweiten Sitzung vorgelegt. 
 
Geschäftsstelle 
Nach § 9 Abs. 4 Verbandssatzung kann der Zweckverband zur Erledigung der 
Verwaltungsaufgaben eine Geschäftsstelle am Sitz des Zweckverbands (Calw) 
einrichten. 
 
Die Geschäftsstelle des Zweckverbands wird im Landratsamt eingerichtet. Der 
Zweckverband firmiert postalisch unter: 
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Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn 
c/o Landratsamt Calw 
Vogteistraße 42 – 46 
75365 Calw 
 
Geschäftsführung 
Nach § 9 Abs. 3 Verbandssatzung bestellt der Zweckverband einen 
Verbandsgeschäftsführer sowie einen stellvertretenden Geschäftsführer. 
 
Es wird vorgeschlagen: 
 
Herr Michael Stierle als Verbandsgeschäftsführer und 
Herr Holger Schwolow als stellvertretenden Geschäftsführer zu bestellen. 
 


